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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 220/2018 
      
 

Stuttgart, 29.03.2018 

Investitionszuschuss für Kindertagesstätten Himpelchen & Pimpelchen 
gGmbH, Regerstr. 19, 70195 Stuttgart - Umbau von Wohnraum in eine 
Kindertagesstätte, Unteraicher Str. 35, 70567 Stuttgart   

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

23.04.2018 
14.05.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Himpelchen & Pimpelchen gGmbH, Regerstr. 19, 70195 Stuttgart erhält für den 

Umbau von Wohnraum in eine Kindertagesstätte, Unteraicher Str. 35, 70567 Stuttgart 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städti-
sche Zuschuss beträgt 729.375,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbe-

scheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Würt-
temberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Der Aufwand wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes gedeckt, PSP-Element 

7.513161.800.100, Sachkonto 18031800, Investitionszuschüsse für Kindertagesein-
richtungen freier Träger. 

 

Kurzfassung der Begründung

Durch den nutzerspezifischen Umbau von Wohnraum in eine Kindertagesstätte in der 
Unteraicher Str. 35 werden insgesamt 35 Plätze für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ge-
schaffen. 
 
Der Kostenvergleich mit aktuell ausgeführten Projekten ergab, dass die angesetzten 
Baukosten für eine derart kleinteilige Maßnahme im angemessenen Bereich liegen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Für das Projekt wurden im Doppelhaushalt 2018/2019 Mittel i.H.v. 735.000,00 Euro ver-
anschlagt. Der aktuelle Bedarf beträgt 729.375,00 Euro. Somit stehen noch Mittel i.H.v. 
5.625,00 Euro für eventuelle Mehrbedarfe bereit. Des Weiteren wird ein Bundesmittelzu-
schuss i.H.v. 170.000,00 Euro erwartet. Der tatsächliche Bundesmittelzuschuss wird erst 
bei der Festsetzung des städtischen Zuschusses berücksichtig. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

972.500,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  729.375,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

Kostenschätzung 
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Anlage 1 zu GRDrs 220/2018 
 
Kostenschätzung  
 

KG Maßnahme Betrag 

100 Grundstück 0,00 Euro 
200 Herrichten und Erschließen 0,00 Euro 
300 Bauwerk-Baukonstruktion 464.000,00 Euro 
400 Bauwerk-Technische Anlagen 108.000,00 Euro 
500 Freianlagen 69.000,00 Euro 
600 Ausstattung und Kunstwerke rd. 67.230,00 Euro 
700 Baunebenkosten 104.000,00 Euro  

Sonstige Kosten/Unvorhergesehenes 5.000,00 Euro  
Gesamtkosten (netto) 
Gesamtkosten rd. (brutto) 

817.230,00 Euro 
972.500,00 Euro 

 
 
 


